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Vögel nehmen im Artenschutz in vielerlei Hinsicht eine besondere Rolle ein. Neben der 
fachlichen Bedeutung der Vögel, z. B. als Indikatorarten oder als Artengruppe mit einem sehr 
großen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung, gibt es auch eine besondere rechtliche 
Bedeutung. So unterfallen nach europäischem Recht alle europäischen Vogelarten den 
flächendeckenden Regelungen des Artikel 5 der EG-Vogelschutzrichtlinie. Für einige 
europäisch bedeutsame Vogelarten sind nach der EG-Vogelschutzrichtlinie außerdem 
besondere Schutzgebiete (Europäische Vogelschutzgebiete) ausgewiesen worden.  
Mit der so genannten Kleinen Novelle des Bundesnaturschutzgesetztes vom 12. Dezember 
2007, die dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 10. Januar 2006 (C 98/03) 
Rechnung trägt, haben sich im Artenschutzrecht grundlegende Änderungen ergeben. Im 
Artenschutzrecht des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG vom 29. Juli 2009, vgl. § 44 f) 
sind nun alle europäischen Vogelarten den streng geschützten FFH-Arten anderer 
Artengruppen praktisch gleichgestellt. 
Demnach ist es unter anderem verboten, die europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören, ohne dass – im Gegensatz zum bisher gültigen Recht – bestimmte Nutzungen und 
Eingriffe von diesem Verbot vornherein ausgenommen sind. Maßstab für die Störung ist 
dabei in Anlehnung an die FFH-Richtlinie als Neuerung „der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art“. Dies gilt nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sowohl allgemein als auch 
nach § 44 Abs. 4 BNatSchG für die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung.  
Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft können zudem die 
Zugriffsverbote in § 44 Abs. 1 BNatSchG ohne Ausnahme nach § 45 BNatSchG nur 
überwunden werden, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der europäischen Vogelarten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
Dies wird in einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bewertet. 
Dies führt insbesondere bei der Artengruppe Vögel dazu, dass alle auf dem Gebiet der EU-
Mitgliedsstaaten heimischen Vogelarten (europäische Vogelarten), bei entsprechenden 
(möglichen) Vorkommen einer artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen werden müssen. 
Das sind für Sachsen mehrere Hundert Brut- und Gastvogelarten.  
Abgesehen von der schwer überschaubaren Artenfülle werden zudem Allerweltsarten wie 
Buchfink, Kohlmeise oder Amsel rechtlich genauso behandelt wie z. B. die hochgradig 
gefährdeten Arten Rebhuhn, Birkhuhn oder Zwergdommel. Naturschutzfachlich sinnvoll ist 
es dagegen, sich bei der artenschutzrechtlichen Prüfung auf die gefährdeten, seltenen oder 
in sehr spezifischen Lebensräumen vorkommenden Arten zu konzentrieren.  
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